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parates12, Resolutionen der UN-GV13, des ECOSOC14 und der Schlussakte 
von Helsinki, in der wir die zumindest moralische Verpflichtung eingegan-
gen sind, die «Gleichberechtigung zwischen Wanderarbeitern und (Ein-
heimischen) … hinsichtlich der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 
sowie der sozialen Sicherheit zu gewährleisten …»15.
5. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Herkunftsländer in Fremdar-

beiterfragen zukünftig vermehrt auf die KSZE-Dokumente berufen werden. 
So wird möglicherweise auch in das Belgrader Schlussdokument16 ein von 
ihnen ausgearbeiteter Text aufgenommen werden. Ein erster portugiesischer 
Vorschlag sah die Schaffung eines Expertenkomitees im KSZE-Rahmen vor, 
das also auch nicht direkt Betroffenen, wie z. B. den Oststaaten, offengestan-
den wäre. In unseren Demarchen wurde den Autoren des Vorschlags klar-
gemacht, dass nicht die KSZE, sondern andere Organisationen, vorab der 
Europarat, das geeignete Forum für die Behandlung dieser Frage darstellten.

12. Resolution des Ministerkomitees des Europarats vom 10. März 1976, CM/Res(76)11. Vgl. 
Doss. CH-BAR#E2003A#1990/3#162* und CH-BAR#E2003A#1990/3#163* (o.121.313.30).
13. Resolutionen der UNO-Generalversammlung vom 16. Dezember 1976 und vom 16. Dezem-
ber 1977, UN doc. A/RES/31/127 und UN doc. A/RES/32/120. Vgl. Doss. CH-BAR#E2003A# 
1990/3#1364* (o.712.1.31) und CH-BAR#E2003A#1990/3#1366* (o.712.1.32).
14. Resolution des UNO-Wirtschafts- und Sozialrats vom 13. Mai 1977, E/RES/2083 (LXII). Vgl. 
Doss. CH-BAR#E2003A#1990/3#1370* (o.712.2.62).
15. Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vom 1. August 
1975, BBl, 1975, II, S. 924–1006, hier S. 968.
16. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 126, dodis.ch/49325.
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Der stv. Chef der Politischen Abteilung II des Politischen Departements, 
H. Kaufmann, an den schweizerischen Botschafter in Buenos Aires, W. Frei1

Sendung der TV suisse romande vom 26. Januar 1978 über Argentinien

Vertraulich   Bern, 14. Februar 1978

Wir beziehen uns auf unseren Telegrammwechsel vom 1. Februar2 und auf 
Ihr Schreiben3 gleichen Datums, mit welchem Sie uns den scharfen Protest 
der argentinischen Behörden gegen die Sendung des Welschschweizer Fern-

1. Schreiben (Kopie): CH-BAR#E2001E-01#1988/16#348* (A.15.42.13). Kopie an die Handel-
sabteilung des Volkswirtschaftsdepartements und den Informations- und Pressedienst des Politi-
schen Departements.
2. Telegramm Nr. 18 von W. Frei an das Politische Departement vom 1. Februar 1978, Doss. wie 
Anm. 1.
3. Schreiben von W. Frei an H. Kaufmann vom 1. Februar 1978, Doss. wie Anm. 1.
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sehens vom 26. Januar 1978 bekanntgeben. Die Reaktion erfolgte somit nicht 
wie von uns zuerst erwartet in Bern, sondern in Buenos Aires. Von der hiesi-
gen argentinischen Botschaft erhielten wir lediglich eine gemässigte Protest-
note4, in welcher auf telephonische Drohungen und Beleidigungen im Nach-
gang zu obiger Sendung aufmerksam gemacht wird.

Mit der Handelsabteilung wurde ein Kontakt hergestellt, um allenfalls den 
Einschluss Argentiniens in das globale Kontingent für Weinimporte hinaus-
zuzögern, bis genau feststeht, was hinter dem argentinischen Protestmemo-
randum steht. 

In der Beilage erhalten Sie Kopie einer Notiz über den Antrittsbesuch 
Botschafters Quintanas bei Herrn Botschafter Iselin vom 6. Februar 19785, 
anlässlich dessen letzterer auch die Frage dieser Sendung anschnitt. Trotz 
scharfer Kritik an derselben, schien jedoch der neue argentinische Botschaf-
ter die Situation in der Schweiz in Bezug auf die Pressefreiheit zu kennen und 
seinen Behörden bereits dargelegt zu haben. Aus dem Gespräch mit ihm war 
nicht zu schliessen, dass der Vorfall einen negativen Einfluss auf andere hän-
gige Fragen (namentlich die CIAE-Verhandlungen6) haben könnte.

Trotz der dem argentinischen Botschafter gegenüber dargelegten Schwie-
rigkeiten im Hinblick auf ein Einschreiten der schweizerischen Behörden 
gegenüber den Massenmedien, nahm der Departementschef7 persönlich mit 
Bundespräsident Ritschard Kontakt auf, wodurch von der Generaldirektion 
der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft autonom zugesagt wur-
de, dass die genannte Sendung nicht mehr wiederholt werde, d. h. auch nicht 
im Deutschschweizer oder Tessiner Fernsehen. Zur Sendung selbst erwarten 
wir noch einen schriftlichen Bericht der SRG8. Wir werden auf die Angele-
genheit zurückkommen sobald derselbe vorliegt, damit er bei der Beantwor-
tung des argentinischen Memorandums miteinbezogen werden kann.

4. Nicht ermittelt.
5. Notiz von J. Iselin vom 10. Februar 1978, dodis.ch/48952. Vgl. ferner das BR-Beschlussprot. II 
vom 17. Februar 1978 der 5. Sitzung vom 8. Februar 1978, CH-BAR#E1003#1994/26#21*.
6. Zu den CIAE-Verhandlungen vgl. die Notiz von F. Rothenbühler an E. Brugger vom 
1. Juni 1977, dodis.ch/50273; das Schreiben von H. P. Enderlin und M. Kohn an P. Aubert vom 
29. März 1979, dodis.ch/48956 sowie die Notiz J. H. Ghisler vom 16. Mai 1978, CH-BAR# 
E2001E-01#1991/17#4725* (B.15.21.Arg.).
7.. P. Aubert.
8. Dieser Bericht wurde nicht erstellt. Vgl. dazu das Schreiben von J. Iselin an W. Frei vom 9. März 
1978, Doss. wie Anm. 2.
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